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«Der Funke» ist erloschen

Fall Pfiirtner und kein Ende

Der zégernde Entscheid der Schweizer
Bischofskonferenz im Fall des Freibur-
ger Moraltheologen Professor Pfiirt-
ner, dem der Oberste des Dominika-
nerordens wegen der von Pfiirtner ver-
kiindeten Thesen zur Sexualmoral die
Lehrerlaubnis entzogen und vom Frei-
burger Staatsrat die Entlassung Pfiirt-
ners gefordert hat, schwelt weiter. Eine
Entscheidung ist noch nicht gefallen,
dafiir mehren sich die Stimmen in der
o6ffentlichen Diskussion, welche gegen
die Einmischung des Dominikaneror-
dens und der vatikanischen Glaubens-
kongregation Stellung nehmen. Es mag
unsere Leser interessieren, einige der
Aeusserungen einflussreicher Presse-
organe zu dieser Affare zur Kenntnis
zu nehmen. So verdffentlichte der
Schweiz. Evangelische Pressedienst
ein Rechtsgutachten zum Fall Pfiirtner,
das Professor Dr. Lucius Wildhaber,
der Staatsrechtslehrer der Universitat
Freiburg, erstattet hat:

«Nach ihm ist der ,Kernbereich der
Lehrfreiheit’, die Freiheit, seine wissen-
schaftlichen Erkenntnisse, Thesen und
Lehren frei dussern zu dirfen und in
seiner geistigen Existenz unbeeinflusst
zu bleiben. Eine Einschrankung dieser
Grundrechte misste auf gesetzlicher
Grundlage beruhen. Dazu bildet nach
Ansicht des Gutachters das Freiburger
Universitatsgesetz keine genligende
gesetzliche Grundlage. Sollte jedoch
die Konvention vom 24. Dezember 1889
zwischen dem damaligen General des
Dominikanerordens und dem Vertreter
des Freiburger Staatsrates, in welcher
die Theologische Fakultat der Univer-
sitat Freiburg dem Dominikanerorden
,anvertraut’ wurde, solche Einschran-
kungen enthalten, so misste diese

Konvention als ungiiltig betrachtet
werden. Nach dem Beamtengesetz
kann Pfurtners Dienstverhaltnis nur
auf dem Weg der disziplinarischen
Entlassung, der administrativen Pen-
sionierung oder der Entlassung wegen
Abschaffung eines Lehrstuhls aufge-
I6st werden. Da Pfiirtner keine beam-
tenrechtliche = Amtspflichtverletzung
begangen hat, scheidet eine disziplina-
rische Entlassung aus. Auch falls ihm'
die «missio canonica» entzogen wir-
de, bliebe er doch staatlicher Beamter.
Als ein unter dem Schutz der Lehrfrei-
heit stehender Hochschulprofessor
kénnte er jedenfalls nicht leichter als
ein reguldrer Beamter seines Amtes
enthoben werden. Nach Wildhaber hat
der Staatsrat von Freiburg auch nach
dem Entzug der ,missio canonica’
Pfirtners keinen Grund, ihn auf Ende
der Amtsdauer zu entlassen. Der
Staatsrat miisste , vielmehr Pfiirtners
Thesen selbstandig und umfassend be-
werten und beurteilen und sich u. a.
fragen, ob die Thesen bloss nicht tra-
ditionell sind oder ob sie gegen ein
zentrales, klar feststehendes Lehrdog-
ma der Kirche verstossen. Auch miiss-
te berucksichtigt werden, dass Pfiirt-
ners Ansichten zur Zeit seiner Ernen-
nung als Ordinarius im Ansatz bereits
gedruckt vorlagen. Die Wiederwahl ei-
nes Beamten darf aber nicht aus Griin-
den verweigert werden, die schon zur
Zeit seiner Ernennung vorhanden und
bekannt waren. Auf keinen Fall dirfe
der Staatsrat Massnahmen gegen
Pfiirtner ergreifen, ohne ihm zuvor das
rechtliche Gehoér gewahrleistet zu ha-
ben.»

Die «Nationalzeitung», Basel, gibt ih-
rem Redaktor Manuel Isler das Wort

(Nr. 459 vom 16. 12. 1972), der unter
dem Titel «Das Aergernis Stephanus
Pfirtner» nach langeren Betrachtun-
gen schreibt:

«Was man von den schweizerischen
Bischofen heute erwartet, ist nicht Tak-
tik, sondern Bekenntnis. Bekenntnis
nicht so sehr zu Professor Pfiirtner und
seinen progressiven Thesen. Bekennt-
nis vielmehr zu einer Kirche, die es
sich nicht gefallen lasst, dass der Va-
tikan und eine inquisitorische Glau-
benskongregation iiber das sexuelle
Verhalten ihrer Glaubigen nach Gut-
diinken bestimmen kann.»

Und im gleichen Blatt hatte Manuel Is-
ler schon am 6. 12. 1972 den Beschluss
der Schweizer Bischofskonferenz zum
Fall Pfirtner als «Testfall Pfiirtner»
kommentiert und geschrieben:

«Aber mit dieser vorsichtigen, um nicht
zu sagen Ubervorsichtigen Erklarung
leistet die Kirche der Lehrfreiheit an
einer schweizerischen Universitat kei-
nen Dienst. Noch weniger leistet sie
jenem Goodwill Vorschub, dessen es
nun einmal bedarf, um eine Mehrheit
des Schweizervolkes fiir die Abschaf-
fung der Ausnahmeartikel zu gewin-
nen.»

Am 6. 1. 1973 endlich veroffentlichte
die «Nationalzeitung» einen Ernst Hol-
zer, Rheinfelden, gezeichneten Leser-
brief, den wir hier als die bezeichnende
Stimme eines Katholiken wiedergeben
wollen:

«Die Schweizer Bischofe und der Frei-
burger Staatsrat werden ja kaum ge-
nigend Mut zeigen und sich dem
Spruch Roms beugen. Der HI. Stuhl
und seine Kurie handeln mit diesem
Diktat wenig glaubwiirdig, wenn man
bedenkt, dass man in Mittel- und Siid-
amerika und auf den Philippinen un-
zahlige Erzbischofe und Bischofe er-
nennt und duldet, die die moderne Skia-
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verei von Millionen unterstiitzen oder
gar tatkréftig fordern. Man besuche nur
einmal die Bidonvilles von Caracas,
Rio, Sao Paulo, Bogota, Lima usw., wie
ich sie gesehen habe. Dazu ein selbst
erlebtes treffendes Beispiel: Ich bitte
einen Erzbischof Ecuadors, einem
Franziskanermonch fur sein Ambula-
torium (fir einen Bezirk von etwa
50 000 Seelen ohne éarztliche Versor-
gung) eine Kleinigkeit zu spenden. Er
ist mehrfacher Millionar, hat aber nur
eine Ausrede und gibt nichts, dafiir er-
sucht er mich, ihm zu helfen, von sei-
nem Geld einen guten Teil in die
Schweiz zu schieben. Sollte Herr Pro-
fessor Pflirtner auf den Druck Roms
tatsachlich sein Lehramt aufgeben
muissen, so gibt es nur eins: In Mas-
sen aus der romisch-katholischen Kir-
che (ich bin Katholik) austreten. Es
darf nicht so weit kommen, dass Rom
seine mittelalterlichen Methoden wie-
der einfiihrt und in so vielen eines
Christen unwirdigen Dingen so wenig
handelt. Warum wird in den oben zi-
tierten Fallen Lateinamerikas von Rom
aus so wenig getan?»

Die «Nationalzeitung» steht mit diesen
Stellungnahmen keineswegs allein. So
kommentiert «Die Tat» am 7. 12. 1972
unter dem Titel «Alles offen, nichts ent-
schieden und der Skandal bleibt»:

«Eines steht fest: Die umstrittenen The-
sen Pflurtners zur Sexualmoral bilden
langst nicht mehr den Mittelpunkt der
Affare, sondern der seltsame (und be-
reits von Nationalrat Walter Konig
[LdU], Zurich, im Nationalrat angepran-
gerte) Vertrag zwischen der Universi-
tat Freiburg, beziehungsweise deren
Trager, dem Kanton und dem Domini-
kanerorden, wobei auch noch die
schweizerische katholische Kirche
durch finanzielle Unterstiitzung der
theologischen Fakultat zwar ein Wort-
chen mitreden zu konnen glaubt, sich
aber noch so gern von der Rolle des
Zingleins an der Waage im Fall Pfirt-
ner zuriickziehen méchte und sich des-
halb als nicht zustandig erklart. Eben-
so feststehend ist die Tatsache, dass
ein freier Hochschulbetrieb unter sol-
chen Verhaltnissen unmaoglich ist, und
die kréaftige Unterstitzung Pfirtners
durch die Studentenschaft ist auch in
dieser Beziehung nicht nur ein Zeichen
fur den weitverbreiteten Willen, den
Moraltheologen weiterhin als Lehrer
wirken zu lassen, sondern genau so ein
Beweis fiir die untragbare Einmischung
eines Ordens in den Hochschulbe-
trieb.»

Die Serie kritischer Pressestimmen
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liesse sich ohne viel Miihe noch ver-
mehren. Wir begniigen uns fiir heute
mit den oben wiedergegebenen. Uns
erstaunt die Haltung der Schweize-
rischen Bischofskonferenz nicht, wir
habenvon ihr nichts Besseres erwartet.
Der Freiburger Staatsrat aber wiirde
einen jeden demokratischen Staats-
blrger zu leidenschaftlichem Protest
herausfordern, wenn er dem Druck des
Dominikanerordens und der vatikani-

schen Glaubenskongregation nachge-
ben und Pfirtner die Lehrtatigkeit un-
mdéglich machen wiirde. Uns geht es
hier nicht um die Person Pflrtners und
seine Thesen, sondern um die Lehr-
freiheit an schweizerischen Hochschu-
len, die, durch die Bundesverfassung
gesichert, im Notfalle von Bundesrat,
Bundesgericht und vom Schweizer-
volk selbst geschiitzt werden muss.
Walter Gyssling

Ein freidenkerischer Haudegen

«Blrger! Misstraut jenen, die behaup-
ten, in einigen Stunden die Wirtschafts-
frage 16sen zu konnen. Zur Bewalti-
gung eines solchen Problems wird
man nicht nur Monate oder Jahre brau-
chen; man wird vielleicht sogar mit
Jahrhunderten rechnen miissen. Sol-
che, die das Gegenteil behaupten, fiih-
ren Euch nur irre.»

Diese prophetischen Worte wurden am
3. November 1880 von Blanqui ausge-
sprochen. Die wirtschaftlichen Proble-
me und Schwierigkeiten, denen heute
alle Systeme — von den verschiede-
nen Formen des Kapitalismus ‘bis zu
den diversen Spielarten des Kommu-
nismus — gegenlberstehen, bestati-
gen Blanquis Parolen. Wer war dieser
Blanqui?

Louis Auguste Blanqui, geboren am
8. Februar 1805 in Puget-Théviers bei
Nizza, darf man bestimmt als einen der
unruhigsten Geister und militantesten
Politiker Frankreichs des 19. Jahrhun-
derts bezeichnen. In den meisten Lexi-
ka wird dieser revolutionédre Sozialkri-
tiker und Atheist einfach als Kommu-
nist und Geheimbiindler, der Uber 30
Jahre in verschiedenen Gefangnissen
verbracht hat, abgestempelt. Blanqui
besuchte von 1818 bis 1824 das Insti-
tut Massin und das Colléege Charle-
magne und studierte Jurisprudenz so-
wie Medizin. Schon friih trat er den
Carbonari (Kohler) bei, einer in Sud-
italien entstandenen geheimen politi-
schen Gesellschaft, die spater auch
auf Frankreich bergriff, um fir die na-
tionalen und liberalen Bestrebungen
zu kdmpfen. 1829 wurde er Mitarbeiter
an der doktrindren Zeitung «Le Globe»
und bald darauf Mitglied der «Société
des Amis du Peuple» und der «Société
des Familles». Seine Laufbahn als «Ra-
dikalinski» war somit bereits bestimmt.
Am 12. Mai 1839 versuchte er mit funf
Gesinnungsgenossen, das Pariser Rat-
haus zu stiirmen. Wahrend der Revolu-

tion von 1848 forderte Blanqui als klar-
sehender Politiker die Vertagung der
Wabhlen, um dem Volk eine republikani-
sche Bildung geben zu kénnen. Im sel-
ben Jahr griindete er die «Société ré-
publicaine centrale» und 22 Jahre spa-
ter die Vereinigung und die Zeitung
«La Patrie en danger» (Das Vaterland
in Gefahr). Am 17. Marz 1871, am Vor-
abend des Aufstandes der Pariser
Communards (Pariser Kommune = re-
volutiondre Sonderregierung in der
franzdsischen Hauptstadt vom 18. Marz
bis 29. Mai 1871), d. h. nach der Auf-
hebung der Belagerung von Paris
durch die preussischen Truppen, wur-
de der inzwischen von der herrschen-
den Macht geflirchtete Blanqui einmal
mehr hinter schwedische Gardinen
verbracht und erst neun Jahre spater
wieder entlassen. Trotz seines Alters
von 75 Jahren und den vielen Jahren
im Gefangnis liess sich Blanqui nicht
von seiner Einstellung abbringen und
grundete mit einigen Gesinnungsfreun-
den die Zeitung «Ni Dieu ni Maitre»
(Weder Gott noch Herrscher). Am 1.
Januar 1881 segnete dieser selbstlose,
von seiner Auffassung liberzeugte poli-
tische Haudegen und Sozialreformer in
Paris das Zeitliche. Mehr als 100 000
Sozialisten und Freidenker nahmen am
Trauerzug teil.

Was uns an Blanqui interessiert, ist
nicht so sehr sein turbulenter Lebens-
lauf, sondern sein Gedankengut, das
heute mehr denn je seine Giiltigkeit
hat. Das Freidenkertum hat diesem
aussergewodhnlichen Mann viel zu ver-
danken. Die erste Wochenzeitung «La
Libre Pensée» erschien 1866 unter der
Leitung von General Eudes und Dr.
Regnard, zwei seiner engsten Mitarbei-
ter. lhr Einfluss war bei der revolutio-
naren Jugend am grossten. Sie ver-
focht namentlich den Atheismus und
den wissenschaftlichen Materialismus.
Sie proklamierte in ihrer ersten Aus-



	Fall Pfürtner und kein Ende

